
Gottesdienstordnung vom 16. – 22. Februar 2026 
 

 
Mi. 18.02. Aschermittwoch  

 11 Uhr Begräbnis von † Dominik Vorderderfler  

 19 Uhr Abendmesse mit Aschenkreuz  

 f. † Eltern Schörkhuber und Brandecker und † Sohn 
Klaus 

26 

 f. † Vater Johann Oberforster z. Sterbetag und † 
Mutter Rosa 

29 

Sa. 21.02. 19 Uhr Vorabendmesse in Weyer  

So. 22.02. 1.Fastensonntag  

 8.30 Uhr Hl. Messe  

 f. † Sohn Josef Großalber zum Geburtstag 1 

 f. † Gatten, Vater, Opa und Urliopa Josef 
Schörkhuber z. Sterbetag 

2 

 f. † Gattin Anni Einzenberger z. Sterbetag 4 

 f. verst. Mitglieder d. Musikverein Pechgraben 14 

 f. † Mutter, Schwiegermutter und Oma Barbara 
Nagler 

24 

 f. † Gatten Herbert Höllwarth und † Hermann 
Infanger 

25 

 f. † Bruder Anton Oberforster z. Sterbetag 28 

 
Der Gottesdienst nächsten Sonntag wird musikalisch vom MV 
Pechgraben für verstorbene Mitglieder und Musiker gestaltet. 
Anschließend wird herzlich zum Pfarrkaffee in der Musikschule geladen. 
 
 

Das Freitagsopfer ist zu halten an allen Freitagen des Jahres, wenn nicht 
auf einen Freitag ein Hochfest fällt. Es kann verschiedene Formen 
annehmen: Verzicht auf Fleischspeisen, der nach wie vor sinnvoll und 
angemessen ist; spürbare Einschränkung im Konsum, besonders bei 
Genussmitteln; Dienste und Hilfeleistungen für den Nächsten. Das durch 
das Freitagsopfer Ersparte sollte mit Menschen in Not geteilt werden. 
Aschermittwoch und Karfreitag sind strenge Fast- und Abstinenztage: 
Beschränkung auf eine einmalige Sättigung (Fasten) und Verzicht auf 
Fleischspeisen (Abstinenz). 
Das Abstinenzangebot verpflichtet alle, die das vierzehnte Lebensjahr 
vollendet haben; das Fastenangebot verpflichtet alle Volljährigen bis zum 
Beginn des sechzigsten Lebensjahres. 


